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§ 173 Abs. 2 ZPO; § 432 ZGB.
Der Anspruch des Kostengläubigers auf Erstattung seiner 
notwendigen Verfahrenskosten wird mit der Rechtskraft der 
Kostenentscheidung (bzw. mit der Rechtsverbindlichkeit einer 
gerichtlichen Einigung fiber die Kostentragung) fällig und 
nicht erst mit der Rechtskraft einer gerichtlichen Feststellung 
der Höhe der Kosten im Kostenfestsetzungsbeschluß. Daraus 
folgt, daß der Kostengläubiger auch bereits vom Zeitpunkt 
der rechtskräftigen Kostenentscheidung an mit seiner Kosten
forderung gegen eine ihm gegenüber bestehende Geldforde
rung (hier; aus einer Ratenzahlungsverpflichtung des Kosten
gläubigers) aufrechnen kann.
BG Halle, Beschluß vom 8. November 1984 — BFR 177/84.

In dem mit dem Scheidungsverfahren der Prozeßparteien 
verbundenen Verfahren wegen Verteilung des gemeinschaft
lichen Eigentums hat die Schuldnerin sich durch gerichtliche 
Einigung vom 6. März 1984 verpflichtet, dem Gläubiger einen 
Erstattungsbetrag von 3 000 M in monatlichen Raten von 
150 M, beginnend mit dem Monat April 1984, zu zahlen. Bei 
Verzug mit mehr als einer Monatsrate sollte der gesamte 
Restbetrag fällig werden.

Diese Einigung ist seit dem 6. März 1984 rechtsverbind
lich. Da sie keine Kostenregelung enthielt, hat das Kreis
gericht mit dem am gleichen Tage rechtskräftig gewordenen 
Beschluß vom 6. März 1984 die Kosten des Rechtsstreits dem 
Gläubiger auferlegt.

Mit Schreiben an den Gläubiger vom 7. März 1984 hat die 
Schuldnerin unter Mitteilung ihrer Kostenrechnung (763,40 M) 
gegenüber der Forderung des Gläubigers, soweit es ihre Ra- 
tenzahlungsverpflicfatungen für die Monate April bis 
August 1984 in Höhe von 750 M betraf, Aufrechnung erklärt. 
Der Gläubiger hat der Kostenforderung der Schuldnerin so
wie der Aufrechnung widersprochen.

Auf Antrag der Schuldnerin hat der Sekretär des Kreis
gerichts mit Beschluß die vom Gläubiger ihr zu erstattenden 
Verfahrenskosten auf 755,10 M festgesetzt.

Da die Schuldnerin mit Rücksicht auf die Aufrechnung 
Ratenzahlungen ab April 1984 nicht geleistet hatte, hat das 
Kreisgericht auf Antrag des Gläubigers wegen der Gesamt
forderung von 3 000 M die Pfändung des Arbeitseinkommens 
der Schuldnerin angeordnet.

Den Antrag der Schuldnerin, die Vollstreckung aus der 
gerichtlichen Einigung vom 6. März 1984 für unzulässig zu 
erklären, hat das Kreisgericht mit Beschluß abgewiesen und 
zur Begründung ausgeführt: Die Schuldnerin hätte den Ra
tenzahlungsverpflichtungen ab April 1984 nachkommen müs
sen. Uber die unterschiedlichen Rechtsauffassungen der Pro
zeßparteien zum Kostenerstattungsanspruch der Schuldnerin 
habe der Sekretär mit dem Kostenfestsetzungsbeschluß vom 
27. Juni 1984 entschieden. Da dieser seit dem 3. August 1984 
rechtskräftig sei, sei die Kostenforderung der Schuldnerin 
erst seit diesem Zeitpunkt fällig und aufrechenbar. Die vor
her erklärte Aufrechnung der Schuldnerin sei daher rechts
unwirksam gewesen. Im übrigen sei die Handhabung der 
Schuldnerin, die ersten 5 Monatsraten als geleistet zu be
trachten, unzulässig gewesen. Sie stelle eine Bedingung dar, 
mit der gemäß § 432 Abs. 1 Satz 3 ZGB eine Aufrechnung 
nicht verbunden werden dürfe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde 
der Schuldnerin. Sie hat dazu im wesentlichen vorgetragen: 
Voraussetzung einer Aufrechnung sei das Bestehen wech
selseitiger und fälliger Zahlungsverpflichtungen. Das sei zum 
Zeitpunkt ihrer ersten Ratenzahlungsverpflichtung im 
April 1984 der Fall gewesen, da ihr Kostenanspruch bereits 
mit Rechtskraft der Kostenentscheidung vom 6. März 1984 
fällig gewesen sei. Einer rechtskräftigen gerichtlichen Fest
stellung der gegenseitigen Forderungen bedürfe es nicht. Sie 
habe daher zu Recht Aufrechnung geltend gemacht.

Die Schuldnerin hat beantragt, unter Aufhebung des an
gefochtenen Beschlusses des Kreisgerichts die Vollstreckung 
für unzulässig zu erklären.

Der Gläubiger hat beantragt, die Beschwerde abzuweisen 
und zur Begründung vor getragen: Die Aufrechnung der 
Schuldnerin mit ihrer Kostenforderung gegen seine Forde
rung aus der Ratenzahlungsverpflichtung der Schuldnerin sei 
unberechtigt gewesen und daher unbeachtlich. Mit der Ko
stenentscheidung habe das Gericht lediglich über die Kosten
tragungspflicht befunden. Erst mit dem Kostenfestsetzungs
beschluß sei festgestellt worden, in welcher Höhe die Ko
sten zu entrichten seien. Eine Aufrechnung sei daher erst 
nach Rechtskraft des Kostenfestsetzungsbeschlusses zulässig 
gewesen.

Die Beschwerde hatte Erfolg.

Aus der Begründung:
Der vom Kreisgericht vertretenen Rechtsauffassung kann 
nicht gefolgt werden.

Es ist davon auszugehen, daß der Anspruch des Kosten
gläubigers (hier: Schuldnerin) auf Erstattung seiner notwen
digen Verfahrenskosten gegenüber dem Kostenschuldner 
(hier: Gläubiger) mit der Rechtskraft einer Kostenentschei
dung oder der Rechtsverbindlichkeit einer gerichtlichen Eini
gung über die Kostentragung fällig wird und nicht erst mit 
der Rechtskraft einer etwa notwendig werdenden gerichtli
chen Feststellung der Höhe der Kosten in einem Kosten
festsetzungsbeschluß (vgl. Zivilprozeßrecht, Lehrbuch, Berlin 
1980, S. 515 und 527).

Es ist überwiegende Praxis, daß der Kostengläubiger dem 
Kostenschuldner seine Kostenforderung mitteilt, ihn zur 
Begleichung der Kosten unter Fristsetzung auffordert und 
erst im Falle der Verweigerung der Kostenzahlung oder der 
Geltendmachung von Einwendungen gegen die Kostenberech
nung eine gerichtliche Entscheidung über den erstattungs
pflichtigen Kostenbetrag herbeiführen läßt. Diese Kosten
festsetzung hat jedoch keinen Einfluß auf den Zeitpunkt der 
Fälligkeit des Kostenanspruchs, sondern klärt lediglich die 
Frage des Umfangs der von Anfang an bestehenden Zah
lungsverpflichtung.

Der Schuldnerin ist darin zu folgen, daß ihr Kostener
stattungsanspruch auch für den Gläubiger zweifelsfrei war 
und nicht in die gerichtliche Einigung der Prozeßparteien vom
6. März 1984 eingegangen ist. Das ergibt sich eindeutig aus 
der Fassung dieser Einigung, aus der Entscheidung über die 
Kostentragungspflicht (sie erfaßt sowohl die gerichtlichen als 
auch die außergerichtlichen Kosten des Rechtsstreits), aus dem 
sofort erklärten Rechtsmittelverzicht und nicht zuletzt aus 
der Tatsache, daß auch gegen den Kostenfestsetzungsbeschluß 
vom Gläubiger keine Beschwerde eingelegt worden ist.

Ausgehend davon, daß die Schuldnerin seit dem 6. März 
1984 eine rechtskräftig festgestellte, fällige Kostenforderung 
gegenüber dem Gläubiger hatte, war sie berechtigt, mit dieser 
Forderung bereits am 7. März 1984 gegenüber der Geldforde
rung des Gläubigers ihr gegenüber aufzurechnen, soweit deren 
Fälligkeit gegeben war (vgl. §432 ZGB). Dabei ist beachtlich, 
daß die dem Gläubiger am 7. März 1984 übermittelte Kosten
abrechnung (763,40 M) bis auf den Betrag von 8,30 M gerecht
fertigt war. In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, 
daß die Schuldnerin durch die Aufrechnung sogar auf eine 
sofortige Realisierung ihrer Kostenforderung durch den 
Gläubiger verzichtet hat.

Der Senat ist der Ansicht, daß die von der Schuldnerin 
erklärte Aufrechnung rechtlich so einzuschätzen ist, daß die 
Aufrechnung jeweils bei Fälligkeit der der Schuldnerin in 
den Monaten April bis August 1984 obliegenden Ratenzah
lungen in Höhe von je 150 M rechtswirksam wurde und 
jeweils auch nur in Höhe des Tilgungsbetrags die gegensei
tigen Forderungen zum Erlöschen brachte.

Die Schuldnerin hat daher zu Recht in dem vorgenannten 
Zeitraum keine Ratenzahlungen an den Gläubiger geleistet, 
so daß die den Inhalt der Einigung vom 6. März 1984 bildende 
sog. Verfallklausel nicht zum Zuge kommen konnte. Der 
Forderung des Gläubigers, den Kostenanspruch der Schuld
nerin, unabhängig von den von ihr eingegangenen Ratenzah
lungsverpflichtungen, auf seine Forderung insgesamt anzu
rechnen, steht nach den vorstehenden Darlegungen die Tat
sache entgegen, daß es insoweit an der wechselseitigen vollen 
Fälligkeit beider Forderungen mangelte.

Strafrecht §

§ 260 StPO.
Die Entscheidung des Gerichts, von einer Verhandlung im 
beschleunigten Verfahren Abstand zu nehmen, ist nur bis 
zur Verkündung des Urteils möglich. Ohne diese Entscheidung 
verliert das beschleunigte Verfahren seinen Charakter 
als besondere Verfahrensart auch dann nicht, wenn das 
Hauptverfahren mittels Stempelaufdruck auf die nachträg
lich eingereichte Anklageschrift eröffnet wurde.
BG Erfurt, Urteil vom 21. September 1984 — BSB 320/84.


